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Muster-Geschäftsordnung

 für die Turnkreise im

Niedersächsischen Turner-Bund e.V.

Vorbemerkung:

1. Die folgende Geschäftsordnung für Turnkreise basiert auf der beschlossenen Geschäftsordnung für Turnkreise vom 22.April 2001.

2. Ziel ist es, basierend auf der bestehenden Geschäftsordnung, den Turnkreisen eine Orientierung zu geben, wenn eine detailliertere Form gewünscht wird. Insbesondere die Aufgabenbeschreibungen der Funktionsträger sollen darin Berücksichtigung finden.
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Geschäftsordnung für die Turnkreise

Die Turnkreise sind nach § 2 der Satzung Gliederungen des NTB, deren gebietsmäßige Ausdehnungen mit den politischen Turnkreisen identisch sein sollen. Sie führen den Namen: Niedersächsischer Turner-Bund e.V., Turnkreis ......

Auf Kreisebene bestehen Kreisturntag und Vorstand.

§ 1 Kreisturntage

(1) Die Bestimmungen für den Landesturntag gelten sinngemäß für die Kreisturntage.

(2) Auf den Kreisturntagen hat jeder Verein eine Grundstimme. Bei mehr als 200 dem NTB gemeldeten Mitgliedern ist je angefangenen weiteren 200 Mitgliedern eine zusätzliche Abgeordnete/ein zusätzlicher Abgeordneter zu bestimmen.

§ 2 Vorstand

Der Vorstand setzt sich aufgrund der NTB-Satzung mindestens wie folgt zusammen:

1. Vorsitzende(r)

2. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)

3. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)

4. stellvertretende(r) Vorsitzende(r) Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport (Oberturnwart)

Außerdem empfiehlt es sich, folgende Mandatsträger mit den jeweiligen Aufgabenschwerpunkten im Vorstand zu integrieren:

5. stellvertretende(r) Vorsitzende(r) Finanzen

6. stellvertretende(r) Vorsitzende(r) Verwaltung

7. stellvertretende(r) Vorsitzende(r) Frauen

8. stellvertretende(r) Vorsitzende(r) Kinder & Jugend

9. stellvertretende(r) Vorsitzende(r) Ältere

und weitere Mandatsträgerinnen/Mandatsträger nach Bedarf. Dabei sollte Richtlinie die Zusammensetzung des NTB-Präsidiums sein. 

Aufgabengebiete, für die auf Landesebene unterschiedliche Amtsträgerinnen/Amtsträger zuständig sind, können gebündelt einzelnen Vorstandsmitgliedern zugeordnet werden (Personalunion). Das Stimmrecht (pro Person eine Stimme) wird davon nicht berührt.

§ 3 Turnrat

Für die fachliche Arbeit sollte ein Turnrat gebildet werden. Er kann sich wie folgt zusammensetzen:

Besondere Bereiche:

· Turnkreisbeauftragte(r) EDV

· Turnkreisbeauftragte(r) Presse & Öffentlichkeitsarbeit

· Turnkreisbeauftragte(r) Aus- und Fortbildung

· Turnkreisbeauftragte(r) Bergturnfest

· Turnkreisbeauftragte(r) Kampfrichterwesen

Zielgruppenbetreuung:

· Turnkreisbeauftragte(r) Kinderturnen

· Turnkreisbeauftragte(r) Jugendturnen

· Turnkreisbeauftragte(r) Frauenturnen

Sportartenbetreuung:

· Turnkreisbeauftragte(r) Gesundheitssport

· Turnkreisbeauftragte(r) Wandern

· Turnkreisbeauftragte(r) Gymnastik

· Turnkreisbeauftragte(r) Gerätturnen weiblich

· Turnkreisbeauftragte(r) Gerätturnen männlich

· Turnkreisbeauftragte(r) Trampolinturnen

· Turnkreisbeauftragte(r) Ski

· Turnkreisbeauftragte(r) Aerobic

· Turnkreisbeauftragte(r) Prellball

· Turnkreisbeauftragte(r) Völkerball

· Turnkreisbeauftragte(r) Faustball

· Turnkreisbeauftragte(r) Akrobatik

· Turnkreisbeauftragte(r) Leichtathletik/ Leichtathletische Mehrkämpfe

und weitere Mandatsträgerinnen/Mandatsträger nach Bedarf. Über die Zusammensetzung entscheidet der Vorstand.

Wird kein Turnrat gebildet, können die Beauftragten den Vorstand ergänzen. Sie haben in diesem Falle Stimmrecht.

Aufgabengebiete, für die auf Landesebene unterschiedliche Amtsträgerinnen/Amtsträger zuständig sind, können gebündelt einzelnen Vorstandsmitgliedern zugeordnet werden (Personalunion). Das Stimmrecht (pro Person eine Stimme) wird davon nicht berührt.

§ 4 Aufgaben des Turnkreisvorstandes

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Er bereitet den Kreisturntag vor und sorgt für die Durchführung der Beschlüsse des Turntages und des Vorstandes. Die Beschlüsse dürfen nicht im Widerspruch zu den Satzungen und Beschlüssen des Niedersächsischen Turner-Bundes und des Deutschen Turner-Bundes stehen.

Die Aufgaben des Vorstandes werden in gemeinsamer Verantwortung erledigt.

Der Vorstand entwirft in seiner ersten Sitzung einer Amtsperiode einen Geschäfts- und Aufgabenverteilungsplan und ordnet einzelnen Mitgliedern die Aufgaben zu. Richtlinie kann dazu die Aufgabenbeschreibung für das NTB-Präsidium sein, die um die spezifischen Aufgaben eines Turnkreises ergänzt wird.

§ 4.1 Aufgaben der/des Vorsitzenden

Dem/Der Kreisvorsitzenden obliegt die Gesamtleitung des Kreises in ideeller, organisatorischer und verwaltungsmäßiger Hinsicht. Er/Sie nimmt die Vertretung des Turnkreises auf allen Ebenen des Kreises gegenüber Verbänden und politischen Vertretungen sowie Behörden und Dienststellen wahr. Die detaillierten Aufgaben sind der beigefügten Aufgabenbeschreibung zu entnehmen.

§ 4.2 Aufgaben der/des stellvertretenden Vorsitzenden

Er/Sie vertritt bei Bedarf und nach vorheriger Absprache mit den Vorstandsmitgliedern die Vorsitzende/den Vorsitzenden und übernimmt dessen Aufgaben. Die detaillierten Aufgaben sind der beigefügten Aufgabenbeschreibung zu entnehmen.

§ 4.3 Aufgaben der/des stellvertretenden Vorsitzenden

Er/Sie vertritt bei Bedarf und nach vorheriger Absprache mit den Vorstandsmitgliedern die Vorsitzende/den Vorsitzenden und übernimmt dessen Aufgaben. Die detaillierten Aufgaben sind der beigefügten Aufgabenbeschreibung zu entnehmen.

§ 4.4 Aufgaben der/des stellvertretenden Vorsitzenden Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport (Oberturnwart)

Er/Sie ist verantwortlich für den gesamten turnpraktischen Ablauf im Turnkreis. Lehrgänge, Kreisturnschule, Turnveranstaltungen, Kreisturnfeste und Meisterschaften sollen die Fachwarte mit ihm/ihr abstimmen und festlegen. Die detaillierten Aufgaben sind der beigefügten Aufgabenbeschreibung zu entnehmen.

§ 4.5 Aufgaben der/des stellvertretenden Vorsitzenden Finanzen

Er/Sie ist verantwortlich für alle Finanz-, Steuer-, Haushalts- und Versicherungsfragen und –angelegenheiten. Die detaillierten Aufgaben sind der beigefügten Aufgabenbeschreibung zu entnehmen.

§ 4.6 Aufgaben der/des stellvertretenden Vorsitzenden Verwaltung

Er/Sie führt die Protokolle der Vorstands- und Turnratssitzungen sowie der Kreisturntage. Des weiteren ist er/sie für Abläufe und Tagungsorganisationen verantwortlich. Die detaillierten Aufgaben sind der beigefügten Aufgabenbeschreibung zu entnehmen.

§ 4.7 Aufgaben der/des stellvertretenden Vorsitzenden Frauen

Er/Sie vertritt die Frauen im Turnkreis und koordiniert die Frauen- und Familienarbeit.

Die detaillierten Aufgaben sind der beigefügten Aufgabenbeschreibung zu entnehmen.

§ 4.8 Aufgaben der/des stellvertretenden Vorsitzenden Kinder & Jugend

Er/Sie vertritt die Kinder und Jugendliche im Turnkreis und koordiniert die Kinder- und Jugendarbeit. Die detaillierten Aufgaben sind der beigefügten Aufgabenbeschreibung zu entnehmen.

§ 4.9 Aufgaben der/des stellvertretenden Vorsitzenden Ältere

Er/Sie vertritt die Älteren im Turnkreis und koordiniert die Arbeit der Älteren. Die detaillierten Aufgaben sind der beigefügten Aufgabenbeschreibung zu entnehmen.

§ 5 Änderungen der Geschäftsordnung

Änderungen der grundlegenden Geschäftsordnung für Turnkreise können nur vom Hauptausschuss auf Antrag beschlossen werden. Der Hauptausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. 

Ergänzungen zur Geschäftsordnung entsprechend den Bedürfnissen der Turnkreise dürfen nicht im Widerspruch zur beschlossenen Geschäftsordnung durch den Hauptausschuss stehen.
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